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GRUNDLAGEN DER STAATSGEWALT. 9

doch Österreich bis zu seinem Ende in Wahrheit ein Obrigkeits«
Staat geblieben. Damit ist aber schon gesagt, daß das System
der staatlichen Verwaltung dauernd das feste Rückgrat und
unentbehrliche Gestänge des kaiserlichen Herrschaftsapparates
und Regierungsmechanismus gewesen ist, der das weite Gebiet
zwischen der russischen und rumänischen, zwischen der
schweizerischen und deutschen Grenze sowie den west«
liehen Balkanländern zusammenhielt. Der Obrigkeits«
Staat ist durchaus ein Verwaltungsstaat in dem Sinne,
welchen das Wort «Verwaltung» in Mitteleuropa seit dem
18. Jahrhundert besitzt, nämlich als Tätigkeit der vom Staats«
Oberhaupt eingesetzten Behörden oder, besser gesagt, der von
ihm ernannten und nach seinem Willen zu Ämtern und Behör«
den vereinigten Staatsbeamten, als deren ausschließlicher
Dienstherr und Leiter der Monarch mittels der gleichfalls aus«
schließlich und unkontrolliert von ihm ernannten, aus Beamten«
ministem bestehenden Zentralregierung erscheint.

Die große Veränderung, welche nach der Niederwerfung
der Revolution von 1848 die von dem leitenden Minister des
Innern in der Regierung des Fürsten Schwarzenberg, von Dr.
Alexander Bach, entworfenen und von dem jungen absolutisti«
sehen Kaiser angenommenen Reformen der österreichischen
Staatseinrichtungen in den Jahren 1850 bis 1855 hervorbrachten,
lag darin, daß, obgleich die revolutionäre Bewegung des Jahres
1848 in Österreich ebensosehr, wenn nicht noch mehr, vom na«
tionalen, als vom liberalen Prinzip beherrscht war, man sich
neuerdings dazu entschloß, den Grundsatz des uneingeschränk«
ten, also absolutistischen Obrigkeitsstaates nicht nur abermals
zu vollster Geltung zu bringen, sondern ihn erst recht in aller
Schärfe und Reinheit herauszubilden und technisch vollendet zu
gestalten. Hierfür aber bildete die Voraussetzung die Tatsache,
daß durch die Revolution selbst die für Österreich bedeutungs«
vollste Sozialreform, nämlich die Befreiung der Bauernschaft,
der Dynastie im Jahre 1848 selbst aufgezwungen und von ihr
durchgeführt worden ist. Durch die Aufhebung der Institution
der Erbuntertänigkeit der Bauernschaft war nämlich erst der
letzte Rest der mittelalterlichen Welt in den österreichischen
Ländern verschwunden und zugleich damit war die alte feudale
Polizei« und Verwaltungsbefugnis des historischen Grund«
besitzes auf seinem Territorium und den dazugehörigen Markt«
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